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Forschung im Strassenwesen 

Pflichtenheft Arbeitsgruppen-Präsident/In 
 

 

Die Rolle als Arbeitsgruppen-Präsident/In umfasst folgende Arbeiten (zusätzlich zu denjenigen eines 

AG-Mitglieds): 

 

Der Präsident verantwortet die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe (AG). Dies umfasst insbesondere 

die folgenden Aufgaben: 

 

Leitung der AG 

 Leitung der AG-Sitzungen und Genehmigung der Protokolle; 

 Vor- und Nachbereitung der Sitzungen in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle; 

 Erstellung des AG-Budget und Gewährleistung der Budgeteinhaltung. 

Vertreten der AG-Anliegen in der FOKO  

 Sicherstellung der termingerechten und qualitativ ausreichenden Eingabe der AG-Anträge; 

 Teilnahme an den FOKO-Sitzungen; 

 Präsentieren und Vertreten der Forschungsgesuche der AG; 

 Vertreten der Anliegen der AG. 

Führen der Geschäftsstelle 

 Führen der Geschäftsstelle der AG; 

 Auftragserteilung und Überwachung (inhaltliches Controlling); 

 Budget- und Rechnungskontrolle; 

 Prüfung der von der Geschäftsstelle erarbeiteten Grundlagen. 

Koordination 

 Korrespondenzen mit der FOKO (Präsident, wissenschaftliche Unterstützung), dem For-

schungsverantwortlichen ASTRA, dem Sekretariat Strassenforschung und den Forschungsbe-

reichen; 

 Zusammenarbeit mit dem Forschungsverantwortlichen bei der Erstellung und Anpassung des 

Forschungskonzeptes unter Berücksichtigung der Ideen und Vorschläge der AG. 

Forschungsideen 

 Führung der AG in Zusammenhang mit der Entwicklung qualitativ hochstehenden Forschungs-

ideen zur Umsetzung der vorgegebenen Forschungsbedürfnisse im Forschungskonzept; 

 Erarbeitet im Rahmen des Projektideeprozesses das jeweilige Formular 1 in Zusammenarbeit 

mit der Geschäftsstelle und den Mitgliedern der AG. 

Forschungsanträge 
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 Steuert den Prozess zur Ausschreibung oder sonstigen Erstellung der Forschungsgesuche 

(Formular 2); 

 Verantwortet die Prüfung, Bewertung und Priorisierung der Forschungsgesuche unter Berück-

sichtigung des zur Verfügung stehenden Forschungsbudgets; 

 Verantwortet die Auswahl der quartalsweise einzureichenden Anträge in Zusammenarbeit mit 

dem Forschungsverantwortlichen des ASTRA; 

 Stellt eine zielführende Zusammensetzung der BK sicher. 

Forschungsprojekte 

Die operative Aufsicht der laufenden Projekte liegt beim jeweiligen BK-Präsidenten. Dennoch verant-

wortet der AG-Präsident folgendes: 

 Sicherstellen des übergeordneten Controllings der laufenden Forschungsprojekte; 

 Interveniert, wenn bei laufenden Forschungsprojekten inhaltliche, terminliche oder finanzielle 

Abweichungen zum Forschungsgesuchen bestehen, die vom BK-Präsidenten nicht gelöst wer-

den können und ergreift in Koordination mit dem BK-Präsidenten und dem Forschungsverant-

wortlichen die notwendigen Massnahmen. 

Auftragsabschluss 

 Verantwortet die fachlich ausreichende Prüfung der Forschungsergebnisse; 

 Erstellt zuhanden des Forschungsverantwortlichens des ASTRA eine kurze Stellungnahme der 

AG, die festhält, was mit den erreichten Resultaten als nächstes zu tun ist. 
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